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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1148/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) Siegen, 11.11.2022 
 

Bearbeitet von: Herrn Scheidt 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

ESi Entsorgungsbetrieb Betriebsausschuss 02.12.2022 

Rat 21.12.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Satzung der Universitätsstadt Siegen über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Ab-
wassergebühren, Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse und Verwaltungsgebühren (Ge-
bührensatzung - Neufassung) 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Betriebsausschuss empfiehlt, der Rat beschließt zum 01.01.2023 die Neufassung der 
Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kostenersatz 
für Grundstücksanschlüsse und Verwaltungsgebühren (Gebührensatzung) gemäß der der 
Vorlage anliegenden Fassung. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 bleiben die Schmutz- und Niederschlags-
wassergebühr konstant. Die Gebühren für die Abfuhren von Kleinkläranlagen und abflusslo-
sen Gruben, die von einem privatwirtschaftliches Unternehmen im Auftrag des ESi über-
nommen werden, erhöhen sich. Der beauftragte Abfuhrbetrieb hat eine Preiserhöhung für 
2023 angekündigt. Letztmalig wurden die Gebühren im Jahr 2020 angepasst. Es ergeben sich 
folgende Änderungen: 
 
• Die Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm (Entsorgung von 

Grundstücksentwässerungsanlagen) gem. § 10 erhöht sich von 71,31 € auf 74,68 €/m³ 
Klärschlamm 
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• Die Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben 
gem. § 10 a erhöht sich von 63,31 € auf 67,68 €/m³ ausgepumpte/abgefahrene Menge. 

 
Die erforderlichen Änderungen in der Satzung wurden zum Anlass genommen, den Sat-
zungstext im Hinblick auf eine geschlechterneutrale Sprache zu überarbeiten. Aufgrund der 
Vielzahl der damit verbundenen Änderungen, wird anstatt einer Änderungssatzung eine 
Neufassung der Satzung vorgenommen.  
 
Weiterhin wurde in § 4 Abs. 5 festgelegt, dass der Antrag auf Erstattung von Wasser-
schwundmengen nunmehr auch in Textform (z.B. per E-Mail oder Onlineformular) oder in 
elektronischer Form (mit digitaler Signatur) eingereicht werden kann. Die Anträge wurden 
zwar bereits in der Vergangenheit in Textform akzeptiert, die Satzung wurde dahingehend 
jedoch noch nicht angepasst. 
 
Daneben wurden weitere, geringfügige redaktionelle Änderungen vorgenommen. 
 
Der zu veröffentlichende Satzungstext ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 

 
 
 
 
gez.   gez. 
Roth    Quandel 

Betriebsleitung 
 
 
Anlage(n): 
1. Gebührensatzung 2023 ESi   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSDUhoKz3DF7GEBdU7zPWbYKXAz38G3BmxsnE3x-WPxa/Geb%C3%BChrensatzung-2023-ESi.pdf



